
 

 
Satzung für den Förderkreis des SV Düdenbüttel e.V.  
 
 
Präambel 

Aus Gründen der Vereinfachung wird im folgenden Text die  
männliche Form verwendet. Die jeweiligen Begriffe gelten  
jedoch in der männlichen und weiblichen Form entsprechend. 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Förderverein führt den Namen Förderkreis des SV Düdenbüttel e.V. 
(2) Er hat seinen Sitz in Düdenbüttel und wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht Tostedt 
eingetragen. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
§ 2 Vereinszweck, Ziele 
Vereinszweck ist die Förderung des Sports durch die Beschaffung von Mitteln für die 
Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft (§ 58 Nr. 1 AO), 
nämlich für den als gemeinnützig anerkannten Sportverein Düdenbüttel e.V. von 1948 
Dessen Vereinszweck ist eine Förderung des Sports, wobei der Satzungszweck insbesondere 
durch Errichtung von Sportanlagen, Pflege, Ausübung und Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen verwirklicht wird. 
 
§ 3 Zweckerfüllung, -erreichung, -verwirklichung 
(1) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung nachfolgender Mittel, 
Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zwecke 
dienen. 
(2) Für weitere vom Verein betriebene Förderungen anderer gemeinnütziger Organisationen kann 
im Bedarfsfall und mit Genehmigung des Vorstandes eine eigene, in Haushaltsführung 
unselbständige Abteilung gegründet werden. Die Abteilungen regeln ihre finanziellen 
Angelegenheiten selbst, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.  

 
§ 4 Steuerbegünstigte Zwecke 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist ein Förderverein 
i. S. von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 der 
Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung/en verwendet. 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
(4) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 
(3) Mitglieder haben Adressänderungen mitzuteilen. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Streichung der Mitgliedschaft oder Tod des 
Mitglieds (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen). 
(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. 



 
Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitglieder-Versammlung 
mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Vor dem Beschluss über den 
Ausschluss ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des 
Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand bekannt zu geben. 
(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. Die 
Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des 
zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate 
vergangen sind. Die erforderlichen Schreiben gelten drei Tage nach Absendung an die letzte 
bekannte Adresse als zugegangen. 
 
§ 7 Beiträge und Spenden 
Von den Mitgliedern werden jährliche Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrags sowie 
dessen Fälligkeit wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
 
§ 8 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 9 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Kassenführer sowie dem Schriftführer 
(Vorstand im Sinne des § 26 BGB).  
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied allein vertreten. 
(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist der verbleibende 
Vorstand berechtigt, für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen, 
welches das Amt kommissarisch weiterführt (Recht auf Selbstergänzung). Wählbar sind 
nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 
(4) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der 
Vereinsgemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
(5) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder mittels 
Telekommunikation gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht. 
(6) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
(7) Der Vorstand kann an einzelne geeignete Mitglieder weitere Aufgaben übertragen. 
(8) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann 
beschließen, dass der Vorstand für seinen Zeit- und Arbeitsaufwand eine pauschale 
Vergütung nach § 3 Nr. 26a EStG erhält. Der Umfang der Vergütung darf nicht 
unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung 
des Vereins. 
 
§ 10 Mitgliederversammlung 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für:  
     a) Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes 
     b) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 
     c) Entlastung und Wahl des Vorstandes 
     e) Wahl von mindestens zwei Kassenprüfern 
     g) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
      i) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
      j) Beschlussfassung über Anträge. 
Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. 
(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe von Ort und Termin 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig 
die Tagesordnung mitzuteilen. Die erforderlichen Schreiben gelten drei Tage nach 
Absendung an die letzte bekannte Adresse als zugegangen. 
(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig. 



 
(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, 
die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  
Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der 
Zustimmung von neun Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 
(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 
(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom 
Versammlungsleiter zu unterschreiben ist, aufzunehmen. 
 
§ 11 Datenschutz im Verein 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und verändert. 
(2) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf Auskunft sowie bei Unrichtigkeit auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten. 
(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 
§ 12 Auflösung des Vereins 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit 
diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist. 
(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 
(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder. 
(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an den Sportverein Düdenbüttel e.V. von 1948, der es unmittelbar 
und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports im Sinne dieser Satzung zu verwenden 
hat. Sollte der Sportverein zu diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt sein, fällt das 
Vermögen an die Gemeinde Düdenbüttel, die das Vermögen ebenfalls zur unmittelbaren 
und ausschließlichen Förderung des Sports zu verwenden hat. 
 

 
Düdenbüttel, 7. April 2017 
 

 


